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Kriminalpoiizeiinspektion Coburg - K 5 * Postfach 2663 * 96415 Coburo

Coburg, 13.03.2018

Schriftliche Äußerung als Beschuldigte(r)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihnen wird vorgeworfen, folgende Straftat(en) begangen zu haben:
Straftat^enyVerletzle Besümmung(en)
Beleidigung (§ 185 StGB)

Versuch
nein

Tatzeit amfTatzeitraum von (Datum, Uhrzeit)

Montag, 05.02.2018
Tatort (PLZ, Ort, Gemeinde, Kreis, Straße/Platz, Hausnummer, Stockwerk, AG-Bezirk, Kilometer, Richtungsfahrbahn)

96450 Coburg, Ketschendorf, Ketschendorfer Straße

Ihnen wird hiermit nach § 163a Abs. 1 Satz 2 Strafprozessordnung (StPO) Gelegenheit gegeben, sich zu der/den 
Beschuldigung(en) zu äußern.

Sie werden gebeten, den beiliegenden Äußerungsbogen in gut leserlicher Form ausgefüllt (Block- oder 
Maschinenschrift) und unterschrieben innerhalb von zwei Wochen ab Zugang dieses Schreibens an die oben
angegebene Polizeidienststelle zurückzusenden.

Bemerkungen
Aufgrund eines beleidigenden Inhaltes eines von Ihnen versandten Faxes, u. a. bezichtigen Sie Frau Richterin 
Barausch und Staatsanwalt Imhof in ihrer Rechtssprechung der Anwendung des Rechtes wie im Dritten Reich, 
stellte deren Dienstvorgesetzter Strafantrag wegen Beleidigung.

Mit freundlichen Grüßen

Bergner l
Kriminalhaiptkommissar


